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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 94 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Lande 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 190), zuletzt 

geändert durch das Gesetz zur Sicherung der Finanzierungsgerechtigkeit im Hochschulwe-

sen (HFGG) vom 21. März 2006 (GV. NRW. S. 119), hat die Fachhochschule Köln die folgende 

Prüfungsordnung als Satzung erlassen: 
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I. Allgemeines 
 
§ 1 Geltungsbereich der Prüfungsordnung; Studienordnung 
 
(1) Diese Prüfungsordnung (PO) regelt den Abschluss des Studiums im Master-Studiengang 
International Business an der Fachhochschule Köln. 
 
(2) Auf der Grundlage dieser Prüfungsordnung stellt die Fachhochschule Köln eine Studien-
ordnung auf. Die Studienordnung regelt Inhalt und Aufbau des Studiums unter Berücksich-
tigung der fachlichen und hochschuldidaktischen Entwicklung und der Anforderungen der 
beruflichen Praxis.  
 
 
§ 2 Ziel des Studiums; Zweck der Prüfungen; Abschlussgrad 
 
(1) Die Masterprüfung vermittelt einen weiteren berufsqualifizierenden Studienabschluss, 
der nach § 97 Abs. 2 Satz 1 lit. c) HG zur Zulassung zum Promotionsstudium berechtigt. 
 
(2) Das zur Masterprüfung führende Studium (§4) soll unter Beachtung der allgemeinen 
Studienziele (§ 81 HG) den Studierenden auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse 
insbesondere die anwendungsbezogenen Inhalte ihres Studienfaches vermitteln und sie 
befähigen, Vorgänge und Probleme der Wirtschaftspraxis zu analysieren, ökonomisch be-
gründete Lösungen zu erarbeiten und dabei außerfachliche Bezüge zu beachten. Das Studi-
um soll die schöpferischen und gestalterischen Fähigkeiten der Studierenden entwickeln 
und sie auf die Masterprüfung vorbereiten. Das zur Masterprüfung führende Studium soll 
den Studierenden darüber hinaus die Möglichkeit zur Spezialisierung und zur wissenschaft-
lichen Vertiefung geben. 
 
(3) Durch die Masterprüfung (§5) soll festgestellt werden, ob der Prüfling weitere für eine 
selbstständige Tätigkeit im Beruf notwendige gründlichen Fachkenntnisse erworben hat 
und befähigt ist, auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden selbst-
ständig zu arbeiten und zu forschen. 
 
(4) Auf Grund der bestandenen Masterprüfung wird nach Maßgabe der nachfolgenden Be-
stimmungen der Hochschulgrad "Master of Arts in International Business" verliehen. 
 
 
§ 3 Studienvoraussetzungen 
 
(1) Als Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums wird der erfolgreiche Abschluss eines 
Hochschulstudiums im Studiengang International Business mit dem Mindestabschlussgrad 
„Bachelor of Arts in International Business“ und einer Gesamtnote von mindestens „gut“ 
(2,5) oder eines anderen einschlägigen Studiengangs gefordert. Die Entscheidung über die 
Einschlägigkeit trifft der Prüfungsausschuss. Zusätzlich muss der Nachweis von guten analy-
tischen sowie Englischkenntnissen durch Vorlage des GMAT mit mindestens 500 Punkten 
erfolgen.  
 
(2) Neben den Kenntnissen der englischen sowie der Muttersprache müssen zumindest 
Grundkenntnisse einer weiteren Fremdsprache in einem Gespräch nachgewiesen werden. 
 
(3) Zusätzlich müssen die Studierenden im Master-Studiengang „International Business“ 
über Qualifikationen verfügen, die einen erfolgreichen Studienverlauf erwarten lassen. Da-
her müssen über die oben genannten Voraussetzungen hinaus insbesondere soziale Kom-
petenz, interkulturelle Kompetenz, internationale Erfahrung und besondere Studienmotiva-
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tion vorhanden sein. Diese Qualifikationen werden im Rahmen der Bewerbung erhoben und 
mittels eines Scoring-Modells transparent dokumentiert. 
 
(5) Sollten mehr als 15 Studienbewerberinnen und -bewerber die Eingangsvoraussetzungen 
erfüllen, wird mit den 25 Studienbewerberinnen und –bewerber mit den höchsten Scores 
ein persönliches Auswahlgespräch zur Überprüfung der Studienmotivation und  
-eignung sowie der Bildung einer homogenen, leistungsstarken mit überdurchschnittlicher 
Studienmotivation ausgestatteten Studiengruppe von maximal 15 Studierenden geführt. 
 
(6) Die Bewerbungsunterlagen können in deutscher oder englischer Sprache eingereicht 
werden. 
 
 
§ 4 Regelstudienzeit; Studienumfang 
 
(1) Das Studium umfasst eine Regelstudienzeit von vier Semestern. Innerhalb der Regelstu-
dienzeit muss ein Semester in Form eines Auslandsstudiums verbracht werden. Die Hoch-
schule unterstützt die Studierenden in ihrem Bemühen um einen geeigneten Studienplatz 
im Ausland. Der Gesamtstudienumfang beträgt 64 Semesterwochenstunden (SWS) bzw. 120 
Credits nach dem European Credit Transfer System (ECTS). Die Regelstudienzeit schließt die 
Prüfungszeit ein.  
 
(2) Das Studium ist in einzelne Module untergliedert, das Nähere zum Studienaufbau ergibt 
sich aus der Studienordnung, die auch eine inhaltliche Beschreibung der Prüfungsgebiete 
enthält. 
 
 
§ 5 Umfang und Gliederung der Prüfung; Prüfungsfrist 
 
(1) Die Masterprüfung gliedert sich in studienbegleitende Prüfungen (Modulprüfungen) und 
einen abschließenden Prüfungsteil.  
 
(2) Die Modulprüfungen finden in der Regel zu dem Zeitpunkt statt, an dem das jeweilige 
Modul im Studium nach dem Studienplan abgeschlossen wird. Dabei sollen die Studienord-
nung und der Studienplan gewährleisten, dass der Prüfling alle Modulprüfungen bis zum 
Ende des vierten Studiensemesters ablegen kann.  
 
(3) Der abschließende Teil der Masterprüfung besteht aus einer Masterarbeit und einem Kol-
loquium, das sich an die Arbeit anschließt. Das Thema der Masterarbeit wird in der Regel im 
zweiten Studienjahr ausgegeben. 
 
(4) Die Meldung zum abschließenden Teil der Masterprüfung (Antrag auf Zulassung zur 
Masterarbeit) soll in der Regel mit Ablauf des dritten Semesters erfolgen. 
 
(5) Das Studium sowie das Prüfungsverfahren sind so zu gestalten, dass das Studium ein-
schließlich der Masterprüfung mit Ablauf des vierten Semesters abgeschlossen sein kann.  
 
(6) Die Prüfungsverfahren berücksichtigen die gesetzlichen Mutterschutzfristen und die Fris-
ten des Erziehungsurlaubs. 
 
(7) Die Prüfungen können auch ausschließlich in englischer Sprache durchgeführt werden. 
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§ 6 Prüfungsausschuss 
 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 
Aufgaben wird an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften ein Prüfungsausschuss gebil-
det. Der Prüfungsausschuss ist ein unabhängiges Organ der Fakultät. Er besteht aus der oder 
dem Vorsitzenden, deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter und fünf weiteren 
Mitgliedern. Die oder der Vorsitzende, deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter 
und zwei weitere Mitglieder werden aus dem Kreis der Professorinnen und Professoren, ein 
Mitglied aus dem Kreis der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder der 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben und zwei Mitglieder aus dem Kreis der Studierenden 
vom Fakultätsrat gewählt. Entsprechend werden für die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
mit Ausnahme der oder des Vorsitzenden und deren oder dessen Stellvertreterin oder Stell-
vertreter Vertreterinnen oder Vertreter gewählt. Die Amtszeit der hauptberuflich an der 
Hochschule tätigen Mitglieder und ihrer Vertreterinnen oder Vertreter beträgt zwei Jahre, 
die der studentischen Mitglieder und ihrer Vertreterinnen oder Vertreter ein Jahr. Wieder-
wahl ist zulässig. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss achtet auf die Einhaltung der Prüfungsordnung, übernimmt die 
Prüfungsorganisation und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er 
ist insbesondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsver-
fahren getroffene Entscheidungen. Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuss dem Fakul-
tätsrat über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten auf Verlangen zu berichten. 
Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung, der Studienordnung und der Stu-
dienpläne. Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle 
auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses übertragen; dies gilt 
nicht für die Entscheidung über Widersprüche. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder 
deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter und einer weiteren Professorin oder 
einem weiteren Professor mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend 
sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
der oder des Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie die 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirken bei pädagogisch-
wissenschaftlichen Entscheidungen, insbesondere bei der Anrechnung oder sonstigen Beur-
teilung von Studien- und Prüfungsleistungen und der Bestellung von Prüferinnen und Prü-
fern sowie Beisitzerinnen und Beisitzern, nicht mit. An der Beratung und Beschlussfassung 
über Angelegenheiten, die die Festlegung von Prüfungsaufgaben oder die ihre eigene Prü-
fung betreffen, nehmen die studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses nicht teil. 
 
(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und eine Beauftragte oder ein Beauftragter des 
Rektorates haben das Recht, bei der Abnahme von Prüfungen zugegen zu sein. Ausgenom-
men sind studentische Mitglieder des Prüfungsausschusses, die sich zu demselben Prü-
fungstermin der gleichen Prüfung zu unterziehen haben. 
 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, deren Stellvertreterinnen oder Stellvertreter, die 
Prüferinnen und Prüfer sowie die Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amts-
verschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflich-
ten. 
 
(6) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses bzw. seiner oder seines Vorsitzen-
den sind dem Prüfling unverzüglich mitzuteilen. Dem Prüfling ist vorher Gelegenheit zum 
rechtlichen Gehör zu geben. 
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§ 7 Prüferinnen und Prüfer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer 
 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer, die Beisitzerinnen und Beisit-
zer. Zur Prüferin oder zum Prüfer darf nur bestellt werden, wer mindestens eine entspre-
chende Prüfung abgelegt oder eine vergleichbare Qualifikation erworben hat und, sofern 
nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem betreffenden Prüfungsfach 
eine einschlägige, selbstständige Lehrtätigkeit ausgeübt hat; sind mehrere Prüferinnen oder 
Prüfer zu bestellen, soll mindestens eine Prüferin oder ein Prüfer in dem betreffenden Prü-
fungsfach gelehrt haben. Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer 
mindestens die entsprechende Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt 
oder eine vergleichbare Qualifikation erworben hat (sachkundige Beisitzerin und sachkun-
diger Beisitzer). Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 
 
(2) Der Prüfling kann für mündliche Prüfungen eine Prüferin oder einen Prüfer oder mehrere 
Prüferinnen oder Prüfer vorschlagen. Er kann ferner eine Prüferin oder einen Prüfer als 
Betreuerin bzw. Betreuer der Masterarbeit vorschlagen. Der Prüfungsausschuss achtet dar-
auf, dass die Prüfungsverpflichtungen möglichst gleichmäßig auf die Prüferinnen und Prüfer 
verteilt werden. Auf den Vorschlag des Prüflings ist nach Möglichkeit Rücksicht zu nehmen. 
 
(3) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem Prüfling die 
Namen der Prüferinnen oder Prüfer rechtzeitig bekannt gegeben werden. Die Bekanntgabe 
soll zugleich mit der Zulassung zur Prüfung, in der Regel mindestens zwei Wochen vor der 
Prüfung oder der Ausgabe der Masterarbeit erfolgen. Die Bekanntgabe durch Aushang ist 
ausreichend. 
 
 
§ 8 Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 
 
(1) Studienzeiten im gleichen Studiengang an anderen Fachhochschulen oder in entspre-
chenden Studiengängen an anderen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes 
sowie dabei erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden von Amts wegen ange-
rechnet. 
 
(2) Studienzeiten in anderen Fachhochschulstudiengängen und Studiengängen an anderen 
Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes sowie dabei erbrachte Studien- und 
Prüfungsleistungen werden von Amts wegen angerechnet, sofern ihre fachliche Gleichwer-
tigkeit nachgewiesen wird; Absatz 1 bleibt unberührt. Gleichwertige Studienzeiten und Stu-
dien- und Prüfungsleistungen an Hochschulen außerhalb des Geltungsbereichs des Grund-
gesetzes werden auf Antrag angerechnet; für die Gleichwertigkeit sind die von der Kultus-
ministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinba-
rungen maßgebend. Soweit Äquivalenzvereinbarungen nicht vorliegen, entscheidet der 
Prüfungsausschuss über die Anrechnung. Im Übrigen kann bei Zweifeln in der Frage der 
Gleichwertigkeit die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 
 
(3) In staatlich anerkannten Fernstudien erworbene Leistungsnachweise werden, soweit sie 
gleichwertig sind, als Studien- und Prüfungsleistungen sowie auf die Studienzeit angerech-
net. Bei der Feststellung der Gleichwertigkeit sind gemeinsame Beschlüsse der Kultusminis-
terkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz zu beachten. 
 
(4) Prüfungsleistungen, die in einem anderen Studiengang der Fachhochschule Köln oder 
im Rahmen einer Zweithörerschaft gemäß § 71 HG abgelegt worden sind, werden nur ange-
rechnet, wenn der Prüfling in dem Studiengang, für den die Anrechnung erfolgen soll, in 
dem betreffenden Prüfungsfach noch keinen Prüfungsversuch (einschließlich eines eventu-
ellen Freiversuchs) unternommen hat.  
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(5) Für Studien- und Prüfungsleistungen, die angerechnet werden, wird die entsprechende 
Anzahl von Leistungspunkten nach dem ECTS laut Studienplan (Anlage zur Prüfungsord-
nung) gutgeschrieben. 
 
(6) Über die Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 5 entscheidet der Prüfungsausschuss, 
im Zweifelsfall nach Anhörung von für die Fächer zuständigen Prüferinnen und Prüfern. 
 
 
§ 9 Bewertung von Prüfungsleistungen 
 
(1) Prüfungsleistungen sind durch Noten differenziert zu beurteilen, die Bewertung ist 
schriftlich zu begründen. Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von der 
jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer festgesetzt. 
 
(2) Benotete Prüfungsleistungen im Sinne des Absatz 1 sind alle Modulprüfungen des Stu-
diengangs sowie die Masterarbeit und das Kolloquium. 
 
(3) Sind mehrere Prüferinnen oder Prüfer an einer Prüfung beteiligt, so bewerten sie die Ge-
samtprüfungsleistung gemeinsam, sofern nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist. 
Bei nicht übereinstimmender Beurteilung ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mit-
tel der Einzelbewertungen. 
 
(4) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 
  

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 = Gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 

Anforderungen liegt; 
3 = Befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen ent-

spricht; 
4 = Ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den An-

forderungen genügt; 
5 = nicht ausrei-

chend 
= eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anfor-

derungen nicht mehr genügt. 
 
Zur weiteren Differenzierung der Bewertung können um 0,3 verminderte oder erhöhte No-
tenziffern verwendet werden; die Noten 0,7 , 4,3 , 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen. 
 
(5) Bei der Bildung von Noten aus Zwischenwerten ergibt ein rechnerischer Wert  
 

bis 1,5 die Note "sehr gut" 
über 1,5 bis 2,5 die Note "gut" 
über 2,5 bis 3,5 die Note "befriedigend" 
über 3,5 bis 4,0 die Note "ausreichend" 
über 4,0 die Note "nicht ausreichend" 

 
Hierbei werden Zwischenwerte nur mit der ersten Dezimalstelle berücksichtigt; alle weite-
ren Stellen hinter dem Komma werden ohne Rundung gestrichen. 
 
(6) Eine Prüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistung mindestens als "ausreichend" 
bewertet worden ist. 
 
(7) Die Bewertung von Prüfungen ist den Studierenden jeweils nach spätestens sechs Wo-
chen mitzuteilen. Die Bekanntmachung durch Aushang ist ausreichend. Die Bewertung der 
Masterarbeit ist den Studierenden jeweils nach spätestens acht Wochen mitzuteilen. 
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§ 10 Leistungspunkte (Credits) nach ECTS (European Credit Transfer System) 

 
(1) Leistungspunkte werden jeder Lehrveranstaltung eines Studiengangs zugeordnet. Sie 
sind ein quantitatives Maß für den zeitlichen Arbeitsaufwand, bestehend aus Präsenzzeit, 
Vor- und Nachbereitung sowie Prüfung und Prüfungsvorbereitung, den durchschnittlich 
begabte Studierende aufbringen müssen, um die Lehrveranstaltung erfolgreich abzuschlie-
ßen. 
 
(2) Das für ein erfolgreiches Studium nach Studienverlaufsplan zugrunde gelegte Arbeits-
pensum für ein Studienjahr liegt bei 60 Leistungspunkten.  
 
(3) Leistungspunkte werden nur bei erfolgreichem Abschluss eines Moduls vergeben. Das 
bedeutet, dass für jede mindestens mit "ausreichend" bestandene Prüfungsleistung im Sin-
ne des § 9 Abs. 2 die volle Punktzahl unabhängig von der erreichten Einzelnote vergeben 
wird. Insgesamt sind für den erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums 120 Leistungs-
punkte erforderlich.  
 
(4) Die Zuordnung von Leistungspunkten zu einzelnen Module sowie zu der Masterarbeit 
und des Kolloquiums ergibt sich aus dem Studienplan (Anlage zur Prüfungsordnung). 
 
(5) An anderen Hochschulen innerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs des Grundge-
setzes nach dem ECTS erbrachte Leistungspunkte werden auf der Grundlage anerkannter 
Gleichwertigkeit der zugrunde liegenden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet. Im 
Übrigen gelten die Regelungen des § 8. 

 
 

§ 11 Bewertung von Prüfungsleistungen nach dem ECTS-Notensystem 
 

Das den Studierenden ausgestellte Zeugnis nach § 30 Abs. 1 weist die Noten auch nach dem 
ECTS-Notensystem aus. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 9 und 10. Das Nähere 
wird zu einem späteren Zeitpunkt auf der Grundlage der Beschlüsse der Kultusministerkon-
ferenz und der Hochschulrektorenkonferenz festgelegt. 
 
 
§ 12 Wiederholung von Prüfungsleistungen 
 
(1) Die Masterprüfung kann jeweils in den Teilen, in denen sie nicht bestanden ist oder nicht 
als bestanden gilt, wiederholt werden. Die Wiederholung soll in der Regel innerhalb von 
einem Semester nach dem erfolglosen Versuch stattfinden. 
 
(2) Die Masterarbeit und das Kolloquium können je einmal, alle anderen Prüfungsleistungen 
können im Fall des Nichtbestehens zweimal wiederholt werden. Ist eine Modulprüfung nicht 
bestanden und besteht die Prüfung innerhalb eines Moduls aus mehreren Einzelleistungen 
oder einer Kombination unterschiedlicher Prüfungsformen nach §§ 17 bis 20 beschränkt 
sich die Wiederholung auf die jeweils nicht bestandenen Einzelleistungen. 
 
(3) Eine mindestens als "ausreichend" bewertete Prüfungsleistung kann nicht wiederholt 
werden.  
 
(4) Im Falle des endgültigen Nichtbestehens einer Modulprüfung aus dem Katalog der 
Wahlpflichtmodule des § 23 Abs. 3 ist der Studierende berechtigt, jeweils einmal ein weite-
res Wahlpflichtmodul aus dem Katalog der Wahlpflichtmodule zu wählen. 
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(5) Erfolgt die Bewertung der Prüfungsleistung durch eine Prüferin bzw. einen Prüfer allein, 
so kann die Prüfungsleistung im Falle des Nichtbestehens wiederholt werden. 
 
(6) Im Falle eines letztmaligen Prüfungsversuches wird für die Kandidatin/den Kandidaten 
ein Beratungsgespräch angesetzt. 
 
 
§ 13 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn der Prüfling zu 
einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn er nach Beginn der 
Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt oder die Prüfungsleistungen nicht 
vor Ablauf der Prüfungszeit erbringt. Satz 1 gilt entsprechend, wenn der Prüfling die Master-
arbeit nicht fristgemäß abliefert. 
 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich angezeigt, schriftlich dargelegt und glaubhaft gemacht wer-
den. Bei Krankheit des Prüflings wird die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt. Erkennt 
der Prüfungsausschuss die Gründe an, so wird dem Prüfling mitgeteilt, dass er die Zulassung 
zu der entsprechenden Prüfungsleistung erneut beantragen kann. 
 
(3) Versucht der Prüfling das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benut-
zung nicht zulässiger Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als 
"nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prü-
fung stört, kann von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer bzw. der oder dem 
Aufsichtsführenden in der Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der Prüfungsleis-
tung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als "nicht 
ausreichend" (5,0) bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. 
Wird der Prüfling von der weiteren Erbringung einer Prüfungsleistung ausgeschlossen, kann 
er verlangen, dass diese Entscheidung vom Prüfungsausschuss überprüft wird. Dies gilt ent-
sprechend bei Feststellungen einer Prüferin oder eines Prüfers bzw. einer oder eines Auf-
sichtsführenden gemäß Satz 1. 
 
(4) Bei schwerwiegenden Täuschungsversuchen bei der Erstellung der Masterarbeit kann 
der Prüfungsausschuss über Absatz 3 hinaus den Anspruch auf Zulassung zur Masterarbeit 
für einen Zeitraum bis zu zwei Studienjahren aberkennen. 
 
II. Modulprüfungen 
 
 
§ 14 Ziel, Umfang und Form der Modulprüfungen 
 
(1) Das Studium ist in einzelne Module unterteilt, die jeweils mit einer Prüfung abgeschlos-
sen werden. Der Inhalt eines Moduls kann in einer oder mehreren Veranstaltungen mit un-
terschiedlichen Lehr- und Lernformen vermittelt werden und erstreckt sich auf ein Studien-
semester. Die Modulprüfung kann sich in mehrere einzelne Prüfungsleistungen mit gleicher 
oder unterschiedlicher Prüfungsform nach den §§ 17 bis 20 untergliedern. In den Prüfungen 
soll festgestellt werden, ob die Prüflinge Inhalt und Methoden der Module in den wesentli-
chen Zusammenhängen beherrschen und die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
selbstständig anwenden können. 
 
(2) Die Prüfungsanforderungen sind an dem Inhalt der Lehrveranstaltungen zu orientieren, 
die nach der Studienordnung für das betreffende Modul angeboten werden. Dabei soll ein 
belegter Wissensstand aus vorangegangenen Studienabschnitten nur insoweit festgestellt 
werden, als es das Ziel der Modulprüfung nach Absatz 1 erfordert. 
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(3) Die Prüfungsform orientiert sich an den Erfordernissen des jeweiligen Moduls. Dabei sind 
schriftliche Klausurarbeiten (§ 17), mündliche Prüfungen (§ 19) von 10 bis 30 Minuten Dauer 
pro Prüfling und weitere Prüfungsformen sowie Kombinationen dieser Prüfungsformen zu-
lässig. Bei schriftlichen Klausurarbeiten beträgt die Bearbeitungszeit: 

• bei Modulen mit 2 SWS: bis zu 60 Minuten  
• bei Modulen mit 4 SWS: bis zu 90 Minuten  
• bei Modulen mit 6 SWS: bis zu 120 Minuten. 

Die Gesamtprüfungsbelastung der Studierenden je Modulprüfung soll bei Modulprüfungen, 
die eine Kombination mehrerer Prüfungsformen beinhalten, nicht höher liegen, als bei Vor-
liegen von nur einer Prüfungsform. Der Bewertungsanteil der weiteren Prüfungsformen (§ 
20) an einer Modulprüfung der Pflichtmodule beträgt maximal 50%. Der Bewertungsanteil 
der weiteren Prüfungsformen bei den Wahlpflichtmodulen kann bis zu 100 % betragen. Der 
Prüfungsausschuss legt in der Regel zu Beginn eines Semesters im Benehmen mit den Prüfe-
rinnen und Prüfern für jedes Modul die Prüfungsform und die Prüfungsmodalitäten unter 
Beachtung der Studierbarkeit fest. Besteht die Prüfung innerhalb eines Moduls aus mehre-
ren Einzelleistungen oder einer Kombination unterschiedlicher Prüfungsformen, ist darüber 
hinaus auch die Gewichtung der einzelnen Prüfungsteile zueinander festzulegen. Der Prü-
fungstermin für Klausuren und mündliche Prüfungen wird vom Prüfungsausschuss in der 
Regel zwei Monate vor dem Prüfungszeitpunkt für alle Prüflinge der jeweiligen Modulprü-
fung einheitlich und verbindlich auf Vorschlag der jeweiligen Prüfer festgelegt. Für gesetzte 
Prüfungstermine gelten die Regelungen des § 13 Abs. 1. 
 
(4) Im Falle weiterer Prüfungsformen legt der Prüfer den Terminplan für die Erbringung der 
Prüfungsleistungen im ersten Viertel der Veranstaltung fest und zeigt dies dem Prüfungs-
ausschuss an. 
 
 
§ 15 Zulassung zu Modulprüfungen 
 
(1) Der Antrag auf Zulassung ist bis zu dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin 
schriftlich oder in Textform an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses zu richten. 
 
(2) Zu einer Prüfung kann nur zugelassen werden, wer 
 
1. an der Fachhochschule Köln als Studentin oder Student eingeschrieben oder zugelassen 

ist,  
2. als Zweithörerin oder Zweithörer nach § 71 Abs. 1 HG an der Fachhochschule Köln noch 

keinen Prüfungsversuch in diesem Fach als Ersthörerin oder Ersthörer an anderen Hoch-
schulen unternommen und sich auch nicht dazu angemeldet hat.  

 
(3) Der Prüfling muss seit mindestens einem Semester an der Fachhochschule Köln als Stu-
dierender eingeschrieben oder gemäß § 71 HG als Zweithörerin oder Zweithörer zugelassen 
sein, bevor er oder sie mit der Anfertigung der Masterarbeit beginnt. 
 
(4) Für die Zulassung zu den Modulprüfungen kann das Bestehen weiterer Modulprüfungen 
zur Voraussetzung gemacht werden; näheres hierzu regelt die Studienordnung. Darüber 
hinaus ist für die Zulassung zu den Modulprüfungen in den Electives des Auslandssemesters 
der Erwerb von mindestens 40 Leistungspunkten im ersten Studienjahr erforderlich. 
 
(5) Die in dem Zulassungsantrag genannten Module aus den Electives, in denen der Prüfling 
die Modulprüfung ablegen will, sind mit der Antragstellung verbindlich festgelegt. Im Übri-
gen gilt Absatz 7 Satz 3. 
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(6) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen oder bis zu einem vom Prüfungsaus-
schuss festgesetzten Termin nachzureichen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt wur-
den: 
 
1. die Nachweise über die in den Absätzen 2 und 3 genannten Zulassungs-

voraussetzungen,  
2. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung entsprechender Prüfungen und 

über bisherige Versuche zur Ablegung einer Master- oder sonstigen Abschlussprüfung 
und gegebenenfalls einer Vor- oder Zwischenprüfung im gleichen Studiengang,  

3. eine Erklärung darüber, ob bei mündlichen Prüfungen einer Zulassung von Zuhörerinnen 
oder Zuhörern widersprochen wird. 

 
Ist es dem Prüfling nicht möglich, eine nach Satz 1 erforderliche Unterlage in der vorge-
schriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf 
andere Art zu führen. 
 
(7) Der Antrag auf Zulassung zu einer Modulprüfung kann schriftlich bei der oder dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses bis eine Woche vor dem festgesetzten Prüfungstermin 
ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückgenommen werden. 
Sind innerhalb dieses Moduls bereits einzelne Prüfungsbestandteile erbracht, verfallen diese 
durch den Rücktritt. Der Rücktritt von einem ersten Versuch hebt ebenfalls die verbindliche 
Festlegung der Module aus den Electives nach Absatz 5 auf.  
 
(8) Über die Zulassung entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses und 
im Zweifelsfall der Prüfungsausschuss. 
 
(9) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 
  
a) die in Absätzen 2 bis 4 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder  
b) die Unterlagen unvollständig sind und nicht bis zu dem vom Prüfungsausschuss festge-

setzten Termin ergänzt werden oder  
c) der Prüfling eine entsprechende Prüfung in einem wirtschaftswissenschaftlichen Master-

studiengang endgültig nicht bestanden oder im Geltungsbereich des Grundgesetzes die 
Masterprüfung im gleichen Studiengang endgültig nicht bestanden hat.  

 
Im Übrigen darf die Zulassung nur versagt werden, wenn der Prüfling im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes seinen Prüfungsanspruch im gleichen Studiengang durch Versäumen 
einer Wiederholungsfrist verloren hat. 
 
 
§ 16 Durchführung von Modulprüfungen 
 
(1) Für die Modulprüfungen ist mindestens ein Prüfungstermin in jedem Semester anzuset-
zen. Sie sollen innerhalb von Prüfungszeiträumen stattfinden, die vom Prüfungsausschuss 
festgesetzt und bei Semesterbeginn oder zum Ende des vorhergehenden Semesters be-
kannt gegeben werden. Die Prüfungstermine können sowohl während als auch nach Ablauf 
oder vor Beginn der Vorlesungszeit stattfinden. Der Prüfungsausschuss kann jeweils einen 
Zeitraum zu Beginn und zum Ende der Vorlesungszeit festlegen, der für Modulprüfungen 
genutzt werden kann und in dem keine Lehrveranstaltungen stattfinden sollen.  
 
(2) Die Prüfungstermine werden den Prüflingen rechtzeitig, in der Regel mindestens zwei 
Wochen vor der betreffenden Prüfung, bekannt gegeben. Die Bekanntgabe durch Aushang 
ist ausreichend. 
 
(3) Prüflinge haben sich auf Verlangen mit einem amtlichen Lichtbildausweis auszuweisen. 
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(4) Macht der Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis oder auf andere Weise glaubhaft, dass er 
wegen ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teil-
weise in der vorgesehenen Form abzulegen, kann die oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbrin-
gen. Es ist dafür zu sorgen, dass durch die Gestaltung der Prüfungsbedingungen eine Be-
nachteiligung für Behinderte nach Möglichkeit ausgeglichen wird. Die Sätze 1 bis 3 finden in 
Ausnahmefällen auch bei einer vorübergehenden körperlichen Behinderung Anwendung. 
 
 
§ 17 Klausurarbeiten 
 
(1) In den Klausurarbeiten soll der Prüfling nachweisen, dass er in begrenzter Zeit und mit 
beschränkten Hilfsmitteln Probleme aus Gebieten des jeweiligen Moduls mit geläufigen 
Methoden seiner Fachrichtung erkennt und auf richtigem Wege zu einer Lösung finden 
kann. 
 
(2) Eine Klausurarbeit findet unter Aufsicht statt. Über die Zulassung von Hilfsmitteln ent-
scheidet die Prüferin oder der Prüfer. 
 
(3) Die Prüfungsaufgabe einer Klausurarbeit wird in der Regel von nur einer Prüferin oder 
einem Prüfer gestellt. In fachlich begründeten Fällen, insbesondere wenn in einem Modul 
mehrere Fachgebiete zusammenfassend geprüft werden, kann die Prüfungsaufgabe auch 
von mehreren Prüferinnen oder Prüfern gestellt werden. In diesem Fall legen die Prüferin-
nen oder die Prüfer die Gewichtung der Anteile an der Prüfungsaufgabe vorher gemeinsam 
fest; ungeachtet der Anteile und ihrer Gewichtung beurteilt jede Prüferin oder jeder Prüfer 
die gesamte Klausurarbeit. Abweichend von Satz 3, zweiter Halbsatz kann der Prüfungsaus-
schuss wegen der Besonderheit eines Fachgebietes bestimmen, dass die Prüferin oder der 
Prüfer nur den Teil der Klausurarbeit beurteilt, der ihrem oder seinem Fachgebiet entspricht. 
 
(4) Klausurarbeiten sind in der Regel von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten. Sofern 
der Prüfungsausschuss aus zwingenden Gründen eine Abweichung zulässt, sind die Gründe 
aktenkundig zu machen. Bei nicht übereinstimmender Bewertung einer Klausurarbeit ergibt 
sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. In den Fällen des Ab-
satzes 3 Satz 2 bewerten die Prüferinnen oder Prüfer die Klausurarbeit gemäß § 9 Abs. 3 ge-
meinsam; liegt der Fall des Absatzes 3 Satz 4 vor, wird die Bewertung der Prüferin oder des 
Prüfers, die oder der nur den Teil der Klausurarbeit beurteilt, der ihrem oder seinem Fachge-
biet entspricht, entsprechend der vorher festgelegten Gewichtung der Anteile berücksich-
tigt.  
 
 
§ 18 Klausurarbeiten im Antwortwahlverfahren 

 
(1) Klausurarbeiten können in besonderen Fällen ganz oder teilweise auch in der Form des 
Antwortwahlverfahrens durchgeführt werden. Hierbei haben die Prüflinge unter Aufsicht 
schriftlich gestellte Fragen durch die Angabe der für zutreffend befundenen Antworten aus 
einem Katalog vorgegebener Antwortmöglichkeiten zu lösen. Das Antwortwahlverfahren 
kommt in dazu geeigneten Modulen auf Antrag der Prüfenden und mit Zustimmung des 
Prüfungsausschusses zur Anwendung. 

 
(2) Die Prüfungsfragen müssen auf die mit dem betreffenden Modul zu vermittelnden 
Kenntnisse und Qualifikationen abgestellt sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermög-
lichen.  
 



 14 

(3) Die Festlegung der Prüfungsfragen und der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten (Prü-
fungsaufgaben) erfolgt durch die Prüfenden. Dabei ist auch schriftlich festzuhalten, welche 
der Antwortmöglichkeiten als zutreffende Lösung der Prüfungsfragen anerkannt werden. 
 
(4) Die Bewertung der schriftlichen Arbeit hat folgende Angaben zu enthalten: 
• Die Zahl der gestellten und die Zahl der vom Prüfling zutreffend beantworteten Prü-

fungsfragen, 
• die erforderliche Mindestzahl zutreffend zu beantwortender Prüfungsfragen (Beste-

hensgrenze), 
• im Falle des Bestehens die Prozentzahl, um die die Anzahl der zutreffend beantworteten 

Fragen die Mindestanforderungen übersteigt, 
• die vom Prüfling erzielte Note. 
 
(5) Die Prüfer haben bei der Auswertung der Prüfungsleistungen aller Prüflinge darauf zu 
achten, ob sich aufgrund der Häufung fehlerhafter Antworten auf bestimmte Prüfungsfra-
gen Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Prüfungsaufgabe fehlerhaft formuliert war. Er-
gibt sich nach der Durchführung der Prüfung, dass einzelne Prüfungsfragen oder Antwort-
möglichkeiten fehlerhaft sind, gelten die betreffenden Prüfungsaufgaben als nicht gestellt. 
Die Zahl der Prüfungsaufgaben vermindert sich entsprechend, bei der Bewertung ist die 
verminderte Aufgabenzahl zugrunde zu legen. Die Verminderung der Prüfungsaufgaben 
darf sich nicht zum Nachteil der Prüflinge auswirken.  
 
 
§ 19 Mündliche Prüfungen 
 
(1) Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor einer Prüferin oder einem Prüfer in Ge-
genwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers (§ 7 Abs. 1 Satz 
3) oder vor mehreren Prüferinnen oder Prüfern (Kollegialprüfung) als Gruppenprüfungen 
oder als Einzelprüfungen abgelegt. Hierbei wird jeder Prüfling in einem Modul grundsätz-
lich nur von einer Prüferin oder einem Prüfer geprüft. Vor der Festsetzung der Note hat die 
Prüferin oder der Prüfer die Beisitzerin oder den Beisitzer oder die anderen Prüferinnen o-
der Prüfer zu hören. 

 
(2) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung, insbesondere die für die 
Benotung maßgeblichen Tatsachen, sind in einem Protokoll festzuhalten. Die Note der Prü-
fung ist dem Prüfling im Anschluss an die mündliche Prüfung bekanntzugeben. 
 
(3) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung unter-
ziehen wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerin oder Zuhö-
rer zugelassen, sofern nicht ein Prüfling bei der Meldung zur Prüfung widersprochen hat. 
Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnis-
ses. 
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§ 20 Weitere Prüfungsformen 
 
(1) Weitere Prüfungsformen können innerhalb eines Moduls zusätzlich zur Klausurarbeit 
oder mündlichen Prüfung als Bestandteil der Modulprüfung vorgesehen werden. Bei den 
Wahlpflichtmodulen können die Modulprüfungen auch ausschließlich aus einer weiteren 
Prüfungsform oder mehreren weiteren Prüfungsformen bestehen. 
 
(2) Weitere Prüfungsformen werden in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer be-
wertet.  
 
(3) Weitere Prüfungsformen sind Hausarbeiten und mündliche Beiträge. 
 
(4) Eine Hausarbeit (z.B. Fallstudie, Recherche) dient der Feststellung, ob der Prüfling befä-
higt ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine praxisorientierte Aufgabe nach wissen-
schaftlichen und fachpraktischen Methoden selbstständig in schriftlicher Form zu bearbei-
ten. Das Thema und der Umfang (z.B. Seitenzahl des Textteils) der Hausarbeit werden von 
der Prüferin bzw. dem Prüfer zu Beginn des Semesters festgelegt. Hausarbeiten werden in 
der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Die Note für die Hausarbeit ist dem 
Prüfling spätestens drei Wochen nach Abgabe der Hausarbeit bekannt zu geben. § 27 Ab-
satz 1 Satz 4 gilt entsprechend.  
 
 (5) Ein mündlicher Beitrag (z.B. Präsentation, Verhandlung, Moderation) dient der Feststel-
lung, ob der Prüfling befähigt ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine praxisorientierte 
Aufgabe nach wissenschaftlichen und fachpraktischen Methoden selbstständig mittels ver-
baler Kommunikation zu bearbeiten. Die Dauer des mündlichen Beitrags wird von der Prüfe-
rin bzw. dem Prüfer zu Beginn des Semesters festgelegt. Die für die Benotung des mündli-
chen Beitrags maßgeblichen Tatsachen sind in einem Protokoll festzuhalten. Die Note für 
den mündlichen Beitrag ist dem Prüfling spätestens eine Woche nach dem mündlichen Bei-
trag bekannt zu geben. 
 
(6) Hausarbeiten und mündliche Beiträge können auch in Form einer Gruppenarbeit zur Prü-
fung zugelassen werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzel-
nen Prüflings aufgrund der Angabe von Abschnitten, Arbeitsgebieten, Seitenzahlen (bei 
Hausarbeiten) oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermögli-
chen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist. 
 

 
III. Studienverlauf 
 
 
§ 21 Abschluss des Studiums  
 
Die Studienordnung und der Studienplan sind so zu gestalten, dass die Masterprüfung am 
Ende des vierten Semesters vollständig abgelegt sein kann. 
 
 
§ 22 Auslandssemester 
 
Die Studierenden müssen die Module des dritten Studiensemesters gemäß Studienver-
laufsplan an einer ausländischen Hochschule absolvieren. Über Ausnahmen entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 
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§ 23 Prüfungen des Studiums 
 
(1) Im Studium sind in allen Modulen (Pflicht- und Wahlpflichtmodulen) Modulprüfungen 
abzulegen. Die Module des Studiums sind dem Studienplan (Anlage zur Prüfungsordnung) 
zu entnehmen. 
 
(2) Pflichtmodule sind  

- Operative and Strategic International Marketing 
- Global Strategy 
- International Business Development   
- International Risk Management 
- Global Business Logistics 
- Quantitative Methods 
- Cross Cultural Management 
- Global Economics 
- Multidisciplinary Research 

 
(3) Wahlpflichtmodule (Electives) gemäß Studienverlaufsplan sind die Module 

- International Human Resource Management 
- International Business Law 
- Knowledge Management  

(zwei dieser drei Module müssen gewählt werden) 
 
sowie die Module gemäß Absatz 4. 
 
(4) Die Modulprüfungen der Electives des zweiten Studienjahres sind an einer ausländischen 
Hochschule mit 30 Credits nach dem ECTS abzulegen. Die Module dieser Electives sind aus 
den nachfolgenden Fachgebieten auszuwählen: 

- Finance 
- Accounting 
- Business Ethics  
- Human Resource Management 
- Regional Studies 
- Emerging Markets 
- Economic Geography 
- International Politics 

 
Dabei muss mindestens je ein Module aus den Fachgebieten Finance, Accounting, Business 
Ethics und Human Resource Management gewählt werden. 
 
Über die Anerkennung der an der ausländischen Hochschule abgeschlossenen Modulprü-
fung entscheidet der Prüfungsausschuss.  
 
 
IV. Masterarbeit und Kolloquium 
 
§ 24 Masterarbeit (Thesis) 
 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling befähigt ist, innerhalb einer vorgegebenen 
Frist eine praxisorientierte Aufgabe aus seinem Fachgebiet sowohl in ihren fachlichen Ein-
zelheiten als auch in den fachübergreifenden Zusammenhängen nach wissenschaftlichen 
und fachpraktischen Methoden selbstständig zu bearbeiten. 
 
(2) Das Thema der Masterarbeit kann von jeder Professorin oder jedem Professor, die oder 
der gemäß § 7 Abs. 1 zur Prüferin oder zum Prüfer bestellt werden kann, gestellt und die 
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Masterarbeit von ihr oder ihm betreut werden. Auf Antrag des Prüflings kann der Prüfungs-
ausschuss auch eine Honorarprofessorin oder einen Honorarprofessor oder mit entspre-
chenden Aufgaben betraute Lehrbeauftragte gemäß § 7 Abs. 1 zur Betreuerin oder zum Be-
treuer bestellen, wenn feststeht, dass das vorgesehene Thema der Masterarbeit nicht durch 
eine fachlich zuständige Professorin oder einen fachlich zuständigen Professor betreut wer-
den kann. Die Masterarbeit darf mit Zustimmung der oder des Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses in einer Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, wenn sie 
dort ausreichend betreut werden kann. Dem Prüfling ist Gelegenheit zu geben, Vorschläge 
für den Themenbereich der Masterarbeit zu machen. 
 
(3) Auf Antrag sorgt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass ein Prüf-
ling rechtzeitig ein Thema für die Masterarbeit erhält. 
 
(4) Die Masterarbeit kann auch in der Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn 
der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des Einzelnen aufgrund der Anga-
be von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige 
Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderun-
gen nach Absatz 1 erfüllt. 
 
 
§ 25 Zulassung zur Masterarbeit 
 
(1) Zur Masterarbeit kann zugelassen werden, wer die Zulassungsvoraussetzungen gemäß § 
15 Abs. 2 erfüllt und die Modulprüfungen der Pflichtmodule des ersten Studienjahres be-
standen hat. Hat der/die Studierende über die Mindestanzahl hinaus gehende Prüfungen 
abgelegt, so hat er oder sie die in die Masterprüfung eingehenden Modulprüfungen ent-
sprechend der Mindestanzahl zu benennen. 
 
(2) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu richten. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern 
sie nicht bereits vorgelegt wurden: 
 
1. die Nachweise über die in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen, 
2. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Bearbeitung einer Masterarbeit und zur Able-

gung der Masterprüfung und gegebenenfalls einer Vor- oder Zwischenprüfung im glei-
chen Studiengang.  

 
Dem Antrag soll eine Erklärung darüber beigefügt werden, welche Prüferin oder welcher 
Prüfer zur Vorbereitung des Themas und zur Betreuung der Masterarbeit bereit ist. 
 
(3) Der Antrag auf Zulassung kann schriftlich bis zur Bekanntgabe der Entscheidung über 
den Antrag ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückge-
nommen werden. 
 
(4) Über die Zulassung entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses und 
in Zweifelsfällen der Prüfungsausschuss. Die Zulassung ist zu versagen, wenn 
 
a) die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt oder  
b) die Unterlagen unvollständig sind oder 
c) im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine entsprechende Abschlussarbeit des Prüf-

lings ohne Wiederholungsmöglichkeit als "nicht ausreichend" bewertet worden ist oder 
der Prüfling eine der in Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 genannten Prüfungen endgültig nicht be-
standen hat. 
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Im Übrigen darf die Zulassung nur versagt werden, wenn der Prüfling im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes seinen Prüfungsanspruch im gleichen Studiengang durch Versäumen 
einer Wiederholungsfrist verloren hat. 
 
 
§ 26 Ausgabe und Bearbeitung der Masterarbeit 
 
(1) Die Ausgabe der Masterarbeit erfolgt über die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses. Als Zeitpunkt der Ausgabe gilt der Tag, an dem die oder der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses das von der Betreuerin oder dem Betreuer der Masterarbeit 
gestellte Thema dem Prüfling bekannt gibt; der Zeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
 
(2) Die Bearbeitungszeit (Zeitraum von der Ausgabe bis zur Abgabe der Masterarbeit) be-
trägt vier Monate. Das Thema und die Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass 
die Masterarbeit innerhalb der vorgesehenen Frist abgeschlossen werden kann. Im Aus-
nahmefall kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses aufgrund eines vor Ab-
lauf der Frist gestellten begründeten Antrages die Bearbeitungszeit um bis zu zwei Wochen 
verlängern. Die Betreuerin oder der Betreuer der Masterarbeit soll zu dem Antrag gehört 
werden. 
 
(3) Der Textteil der Masterarbeit soll 80 Seiten nicht überschreiten.  
 
(4) Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier Wochen 
der Bearbeitungszeit ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Im Falle der Wie-
derholung gemäß § 12 Abs. 3 ist die Rückgabe nur zulässig, wenn der Prüfling bei der Anfer-
tigung seiner ersten Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hatte. 
 
(5) Im Falle einer körperlichen Behinderung des Prüflings findet § 16 Abs. 4 entsprechende 
Anwendung. 
 
 
§ 27 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit ist fristgemäß dreifach in gebundener Form bei der oder dem Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses oder einer von ihr oder ihm hierfür benannten Stelle abzu-
liefern. Die Übermittlung durch Telekommunikationsgeräte ist ausgeschlossen. Der Zeit-
punkt der Abgabe ist aktenkundig zu machen; bei Zustellung der Arbeit durch die Post ist 
der Zeitpunkt der Einlieferung bei der Post maßgebend. Bei der Abgabe der Masterarbeit 
hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass er seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit sei-
nen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit - selbstständig angefertigt und keine 
anderen als die angegebenen und bei Zitaten kenntlich gemachten Quellen und Hilfsmittel 
benutzt hat. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss kann auf Antrag einer Prüferin oder Prüfers festlegen, dass die 
Masterarbeit zusätzlich zur schriftlichen Form nach Absatz 1 auf einem elektronisch lesbaren 
Datenträger im Format eines allgemein gängigen Textverarbeitungsprogramms abzuliefern 
ist. 
 
(3) Die Masterarbeit ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten. Eine der Prüferinnen 
oder einer der Prüfer soll die Betreuerin oder der Betreuer der Masterarbeit sein. Die andere 
Prüferin oder der andere Prüfer wird vom Prüfungsausschuss bestimmt; im Fall des § 24 Abs. 
2 Satz 2 und 3 muss sie oder er eine Professorin oder ein Professor sein. Bei nicht überein-
stimmender Bewertung durch die Prüferinnen oder Prüfer wird die Note der Masterarbeit 
aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, wenn die Differenz der bei-
den Noten weniger als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz 2,0 oder mehr, wird vom Prüfungs-
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ausschuss eine dritte Prüferin oder ein dritter Prüfer bestimmt. In diesem Fall ergibt sich die 
Note der Masterarbeit aus dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Einzelbewertun-
gen. Die Masterarbeit kann jedoch nur dann als "ausreichend" oder besser bewertet werden, 
wenn mindestens zwei der Noten "ausreichend" oder besser sind. 
 
(4) Für die bestandene Masterarbeit werden 20 Leistungspunkte nach § 10 vergeben. 
 
 
§ 28 Kolloquium 
 
(1) Das Kolloquium ergänzt die Masterarbeit, ist selbstständig zu bewerten und soll inner-
halb von drei Monaten nach Abgabe der Masterarbeit stattfinden. Es dient der Feststellung, 
ob der Prüfling befähigt ist, die Ergebnisse der Masterarbeit, ihre fachlichen Grundlagen, 
ihre fachübergreifenden Zusammenhänge und ihre außerfachlichen Bezüge mündlich dar-
zustellen und selbstständig zu begründen und ihre Bedeutung für die Praxis einzuschätzen. 
Dabei soll auch die Bearbeitung der Masterarbeit mit dem Prüfling erörtert werden. 
 
(2) Zum Kolloquium kann der Prüfling nur zugelassen werden, wenn 
 
1. die in § 25 Abs. 1 genannten Voraussetzungen für die Zulassung zur Masterarbeit nach-

gewiesen sind, 
2. die Einschreibung als Studierende oder Studierender oder die Zulassung als Zweithörerin 

oder Zweithörer gemäß § 71 Abs. 2 HG jedoch nur bei der erstmaligen Zulassung zum 
Kolloquium erfolgt sind,  

3. alle Modulprüfungen bestanden sind und 
4. die Masterarbeit als bestanden bewertet worden ist.  
 
Der Antrag auf Zulassung ist an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses zu richten. Dem Antrag sind die Nachweise über die in Satz 1 genannten Zulas-
sungsvoraussetzungen beizufügen, sofern sie dem Prüfungsausschuss nicht bereits vorlie-
gen; ferner ist eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung entsprechender Prü-
fungen sowie darüber, ob einer Zulassung von Zuhörerinnen und Zuhörern widersprochen 
wird, beizufügen. Der Prüfling kann die Zulassung zum Kolloquium auch bereits bei der 
Meldung zur Masterarbeit beantragen (§ 25 Abs. 2); in diesem Fall erfolgt die Zulassung zum 
Kolloquium, sobald alle erforderlichen Nachweise und Unterlagen dem Prüfungsausschuss 
vorliegen. Für die Zulassung zum Kolloquium und ihre Versagung gilt im Übrigen § 25 Abs. 4 
entsprechend. 
 
(3) Das Kolloquium wird als mündliche Prüfung (§ 19) durchgeführt und von den Prüferin-
nen oder Prüfern der Masterarbeit gemeinsam abgenommen und bewertet. Im Fall des § 27 
Abs. 3 Satz 5 wird das Kolloquium von den Prüferinnen oder Prüfern abgenommen, aus de-
ren Einzelbewertungen die Note der Masterarbeit gebildet worden ist. Das Kolloquium dau-
ert etwa 30 Minuten. Für die Durchführung des Kolloquiums finden im Übrigen die für 
mündliche Prüfungen geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.  
 
(4) Für das bestandene Kolloquium werden 4 Leistungspunkte nach § 10 vergeben. 
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V. Ergebnis der Masterprüfung 
 
 
§ 29 Ergebnis der Masterprüfung 
 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn 120 Leistungspunkte erbracht worden sind. Dies 
setzt voraus, dass alle geforderten Modulprüfungen bestanden sowie die Masterarbeit min-
destens als „ausreichend“ bewertet worden sind.  

 
(2) Die Masterprüfung ist nicht bestanden, wenn eine der in Absatz 1 genannten Prüfungs-
leistungen endgültig als "nicht ausreichend" bewertet worden ist oder als "nicht ausrei-
chend" bewertet gilt. Über die nicht bestandene Masterprüfung wird ein Bescheid erteilt, 
der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. Auf Antrag stellt die oder der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses nach der Exmatrikulation eine Bescheinigung aus, die die 
erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen und deren Benotung sowie die zur Masterprü-
fung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält. Aus der Bescheinigung muss hervorge-
hen, dass der Prüfling die Masterprüfung endgültig nicht bestanden hat. Auf Antrag stellt 
die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine Bescheinigung aus, die nur die er-
brachten Prüfungs- und Studienleistungen und deren Benotung enthält. 
 
 
§ 30 Zeugnis, Gesamtnote, Diploma Supplement 

 
(1) Über die bestandene Masterprüfung wird unverzüglich, möglichst innerhalb von vier 
Wochen nach der letzten Prüfungsleistung, ein Zeugnis mit Diploma Supplement entspre-
chend dem Muster der Hochschulrektorenkonferenz ausgestellt. Das Zeugnis enthält die mit 
ihren Leistungspunkte gewichteten Noten aller Modulprüfungen, das Thema und die mit 
ihren Leistungspunkte gewichteten Noten der Masterarbeit und des Kolloquiums, die Ge-
samtnote der Masterprüfung sowie gegebenenfalls, bei einer von anderen Hochschulen 
übernommenen bzw. anerkannten Leistung, deren Herkunft. Die Noten werden zusätzlich 
nach ECTS ausgewiesen. 
 
(2) Die Gesamtnote der Masterprüfung ergibt sich als gewogener Durchschnitt der mit ihren 
Leistungspunkten gewichteten Noten der Modulprüfungen und der Masterarbeit und des 
Kolloquiums. 
 
(3) Hat der Prüfling aus dem Katalog von Wahlpflichtmodulen mehr als die vorgeschriebene 
Anzahl ausgewählt und durch mindestens mit der Note „ausreichend“ bestandene Modul-
prüfungen abgeschlossen, gehen diejenigen Modulnoten in die Berechnung der Gesamtno-
te ein, die vom Prüfling gemäß § 25 Abs. 1 bei der Prüfungszulassung diesbezüglich ge-
kennzeichnet worden sind. 
 
(4) Das Zeugnis ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeich-
nen und trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. 
 
(5) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Prüfling die Masterurkunde mit dem Datum des 
Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Mastergrades gemäß § 2 Abs. 4 
beurkundet. 
 
(6) Die Masterurkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan der Fakultät für Wirtschafts-
wissenschaften und der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet 
und mit dem Siegel der Fachhochschule versehen. 
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VI. Schlussbestimmungen 
 
 
§ 31 Einsicht in die Prüfungsakten 
 
(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Prüfling auf Antrag Einsicht in seine 
schriftlichen Prüfungsarbeiten, in die darauf bezogenen Gutachten der Prüferinnen und Prü-
fer und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 
 
(2) Die Einsichtnahme ist binnen eines Monats nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses 
oder des Bescheides über die nicht bestandene Masterprüfung bei der oder dem Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses zu beantragen. § 32 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gilt ent-
sprechend. Die oder der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 
 
(3) Die Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen, die sich auf eine einzelne Prüfung bezieht, 
wird dem Prüfling auf Antrag bereits nach Ablegung des jeweiligen Versuchs der Prüfung 
gestattet. Der Antrag ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
zu stellen. Im Übrigen gilt Absatz 2 entsprechend. 
 
 
§ 32 Ungültigkeit von Prüfungen 
 
(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aus-
händigung des Zeugnisses oder der Bescheinigung nach § 29 Abs. 2 Satz 3 und 5 bekannt, 
so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, 
bei deren Erbringung der Prüfling getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Master-
prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 
der Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des 
Zeugnisses oder der Bescheinigung nach § 29 Abs. 2 Satz 3 und 5 bekannt, wird dieser Man-
gel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Prüfling die Zulassung vorsätzlich zu 
Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 
 
(3) Das unrichtige Prüfungszeugnis oder die unrichtige Bescheinigung nach § 29 Abs. 2 Satz 
3 und 5 ist einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 
1 ist nach einer Frist von zehn Jahren nach Ausstellung des Prüfungszeugnisses oder der 
Bescheinigung nach § 29 Abs. 2 Satz 3 ausgeschlossen, eine Entscheidung nach Absatz 2 
Satz 2 nach einer Frist von fünf Jahren. 
 
 
§ 33 Inkrafttreten; Übergangsvorschriften 
 
(1) Diese Masterprüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 01.09.2005 in Kraft und wird in den 
Amtlichen Mitteilungen der Fachhochschule Köln veröffentlicht. 
 
(2) Diese Prüfungsordnung gilt für alle Studierenden, die ab dem 01.09.2005 ein Studium im 
Studiengang International Business der Fachhochschule Köln aufnehmen.  
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(3) Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Wirtschafts-
wissenschaften der Fachhochschule Köln vom 22.06.2004 und nach rechtlicher Überprüfung 
durch das Rektorat der Fachhochschule Köln vom 05.09.2005. 
 
 
Köln, den 10. Juli 2006                 Der Rektor 
                   der Fachhochschule Köln 
 
 

(Prof. Dr. phil. J. Metzner) 
  


